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RS OGH 1979/6/12 4Ob529/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1979

Norm

NWG §2 Abs1

Rechtssatz

Ist der Antragsteller gemäß dem § 18 leg cit als Erwerber der Liegenschaft, zu deren Gunsten das Notwegerecht

eingeräumt werden soll, in das Verfahren eingetreten, muß er sich eine etwaige au4allende Sorglosigkeit seines

Besitzvorgängers anrechnen lassen wie seine eigenen Kenntnisse und Handlungen in dieser Richtung.
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